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Protokoll über die, am Mittwoch, den 19. September 2018 um 18.30 Uhr im Rathaus Pressbaum stattgefundene ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES ÖFFENTLICHER TEIL  Fraktion ÖVP:  Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vzbgm. Irene Wallner-Hofhansl, StR Irene Heise, UStR DI Fritz Brandstetter, StR DI Josef Wiesböck, GR Franz Kerschbaum, GR Maria Auer, GR Thomas Tweraser,  GR Elisabeth Szerencsics, GR Martin Söldner, GR DI Hartlieb, GR Markus Naber BA MA MSc, GR Roswitha Hejda, GR DI Erik Kieseberg, GR Jutta Polzer Fraktion SPÖ:  Vzbgm. Alfred Gruber, StR Reinhard Scheibelreiter,  GR Dr. Peter Großkopf, GR Ing. Anton Strombach, GR Ing. Thomas Ded,  Fraktion WIR:  StR Wolfgang Kalchhauser, GR Günter Fahrner, GR Ing. Jochen Pintar Fraktion FPÖ:    GR Mag. Helfried Jedlaucnik, GR DI Verena Nekham, StR    Anna-Leena Krischel Bakk.phil Fraktion GRÜNE:   GR Christine Leininger, UStR Michael Sigmund, GR Philip Renner Fraktion NEOS:      GR Tanja Ehnert,    Entschuldigt: GR Franz Alexander Langer, GR Michael Soder MSc, GR Alexander Knapp,    Entschuldigt verspätet:  ----   Frühzeitig verlassen: GR  Markus Naber BA MA MSc verlässt die Sitzung nach dem öffentlichen Teil  Auskunftspersonen: Sta.-Dir. Andrea Hajek Schriftführerin:  Evelyn Stattin Beginn:   18.30 Uhr Ende:    20 :00 Uhr Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind erfolgt, die Beschlussfassung ist gegeben.  Top 7 wird abgesetzt und in einer der nächsten Sitzungen behandelt.  Es liegen zwei Dringlichkeitsanträge vor.  1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 19. September 2018 eingebracht von GR Markus Naber BA MA MSc bezüglich: Dem Ansuchen um eine Subvention für den Verschönerungsverein Pressbaum.  
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 GR Naber stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Entscheidung fand ohne Vzbgm. Irene Wallner-Hofhansl  Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 17 statt.  2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 19. September 2018 eingebracht von der Fraktion SPÖ bezüglich eines Waldfriedhofes als eine Ergänzung zum bestehenden Friedhofes.   StR Scheibelreiter stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 17a statt.   Der Bürgermeister geht wie folgt in die Tagesordnung ein:   TAGESORDNUNG Öffentlicher Teil 1. Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 2. AV Raiba – Vertrag HLF3 (GR Naber BA MA MSc) 3. Anschlagtafeln im Gemeindegebiet (GR Naber BA MA MSc) 4. Verbesserung der Gemeindegesamtversicherung im Hinblick auf Feuer (StR DI Wiesböck) 5. Sondernutzungsvertrag – Jambor (Vzbgm. Gruber) 6. Grundabtretung – Karriegelstrasse 11 (Vzbgm. Gruber) 7. Öffnungszeiten Gemeindespielplatz (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 8. Vertrag – Netzzugang Strom Rek. Hauptstrasse (UStR DI Brandstetter) 9. Mehrleistungen (zusätzliche Beauftragung) Firma EWW Straßenbeleuchtung  NEU (UStR DI Brandstetter) 10.  Benutzung von Gemeindestrassen (UStR DI Brandstetter) 11.  Reparatur Pritsche Wirtschaftshof (GR Mag. Jedlaucnik) 12.  VS Pressbaum – EDV Betreuung (StR Heise) 13.  KIGA – Plätze der Stadtgemeinde im Sacre Coeur (StR Heise) 
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14.  Mountainbike Wienerwald (StR Kalchhauser) 15.  PKomm Jahresabschluss 2017 (GR Söldner) 16. Vertrag Mutterberatung Hilfswerk (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 17. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 18. Berichte Nicht öffentlicher Teil 19. Berufung gegen die Abweisung des Nachsichtsansuchens (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 20. Berufung gegen die Abweisung des Stundungsansuchens (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 21. Schülertransport durch das Rote Kreuz (StR Heise) 22.  Sprengelfremder Schulbesuch (StR Heise) 23.  Personalangelegenheiten (StR DI Wiesböck) 24. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 25. Berichte   Zu Top 1 – Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung Es liegen keine Einwendungen zum Protokoll der Sitzung vom 20.06.2018 vor. Das Protokoll ist somit genehmigt.  Zu Top 2 – AV Raiba-Vertrag HLF3 Sachverhalt (vorbereitet von GR Naber BA MA MSC/M. Riedinger)  Auf Grund der von der Verwaltung festgestellten Tatsache, dass beim Darlehensvertrag der Raiba Wienerwald in Bezug auf den Ankauf des HLF-3 Feuerwehrfahrzeuges für die FF Pressbaum im Darlehensvertrag die Fälligkeitstermine in Bezug auf die Verzinsung zum Teil nicht korrekt dargestellt waren, wurde von der Raiffeisenbank Wienerwald ein entsprechender Aktenvermerk mit sämtlichen korrekten Zinsfälligkeitsterminen sowie dem korrekten Darlehensrückzahlungstermin verfasst. Dieser Aktenvermerk wurde von der Finanzabteilung geprüft und für in Ordnung befunden. 
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Der dazugehörige Darlehensvertrag mit der Raiba Wienerwald wurde am 29. 11. 2017 unter Top 8 bereits vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum beschlossen.  GR Naber BA MA Msc stellt den  Antrag Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge nachträglich gemäß § 38 NÖ GO 1973 den von der Raiba Wienerwald korrekten Aktenvermerk im Hinblick auf den Darlehensvertrag der Raiba Wienerwald in Bezug auf den Ankauf des HLF-3 Feuerwehrfahrzeuges für die FF Pressbaum genehmigen.  Im angeführten Aktenvermerk der Raiba Wienerwald handelt es sich um die Richtigstellung der Fälligkeitstermine in Bezug auf die Verzinsung als auch um den korrekten Darlehensrückzahlungstermin.  
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Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 3 - Anschlagtafeln im Gemeindegebiet/Beschluss der Leihverträge Sachverhalt (vorbereitet von GR Naber BA MA MSc/Mag. Schindlecker/T. Hager) GR Markus Naber BA MA MSc informiert die Sitzungsteilnehmerinnen, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 16. Mai 2018, nach erfolgter, Ausschussvorberatung einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst hat, wonach es den Vereinen an Hand der, von unserer Juristin ausgearbeiteten, Vereinbarung ermöglicht wird, vorerst auf ein Jahr, ehemalige Amtstafeln der Stadtgemeinde in die eigene Benützung zu übernehmen. Die Möglichkeit zur Benützungsvereinbarung gilt zur Probe auf ein Jahr befristet und kann von der Stadtamtsdirektion jederzeit ohne Angabe von Gründen einseitig widerrufen werden. Nach Ablauf des Probejahres soll eine Evaluierung erfolgen, bevor eine weitere Verlängerung um ein Jahr beschlossen werden kann. Die Vereinbarung wurde an die interessierten Vereine elektronisch mit der Aufforderung übermittelt, bekannt zu geben, welcher Verein sich für welche ehemalige Amtstafel interessieren würde. Dies brachte das folgende Ergebnis: Tafel-Nr: Adresse   Verein 1   Verein 2 1  Pfalzauerstraße Nr. 108 KSV    - 2   Karriegelstraße Nr. 36 ASV    - 3  Schwabendörfl Nr. 50 ASV    - 4   Rekawinkler Hauptstr FF Rekawinkel +Nr. 22 RDG 5   Kaiserspitz Nr. 1 A  FF Rekawinkel  RDG Daher wurden die, in der Beilage angeführten, einzelnen Leihverträge pro ehemaliger Amtstafeln für den/die jeweiligen Leihnehmer zur Unterschrift vorbereitet und werden somit dem Gemeinderat zur abschließenden Beschlussfassung vorgelegt.  GR Markus Naber BA MA MSc stellt den Antrag: Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum mögen die 5 Leihverträge mit den o. a. jeweiligen Leihnehmern pro ehemaliger Amtstafel mit der Laufzeit: 01.10.2018 bis 30.09.2019  beschließen. 
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 LEIHVERTRAG  abgeschlossen zwischen  der Stadtgemeinde Pressbaum, Hauptstraße 58, 3021 Pressbaum  im Folgenden kurz Leihgeber genannt  und  dem ………………………………………  im Folgenden kurz Leihnehmer genannt, wie folgt:   1. LEIHGEGENSTAND  a. Der Leihgeber ist Eigentümer der Amtstafel (Länge: xx m, Breite: xx m), aufgestellt auf dem dem öffentlichen Gut zuzurechnenden Grundstück, neben der Liegenschaft xxx, nächst xxx, laut Bestand. b. Gegenstand dieses Leihvertrages ist die im Punkt 1. genannte Amtstafel.  c. Dem Leihnehmer ist der gegenständliche Leihgegenstand nach ausgiebiger Besichtigung bestens bekannt.  d. Der Leihgeber übernimmt keine Haftung für besondere, nicht ausdrücklich zugesicherte Eigenschaften des Leihgegenstandes.  e. Ausdrücklich festgestellt wird, dass eine Aktualisierungsverpflichtung der Aushänge durch den Leihnehmer zumindest einmal pro Quartal besteht.  2. VERTRAGSDAUER  Das Leihverhältnis beginnt am 01.10.2018 und wird auf die Dauer von einem Jahr abgeschlossen. Es endet daher am 30.09.2019, ohne dass es einer gesonderten Aufkündigung bedarf. Ungeachtet der vereinbarten Vertragsdauer wird dem Leihgeber das Recht eingeräumt, das Leihverhältnis unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Kalendermonats mittels eingeschriebenen Briefes aufzukündigen.  3.  BETRIEBS- UND SONSTIGE KOSTEN Die Gebrauchsüberlassung des Leihgegenstandes erfolgt unentgeltlich.  
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 4. KAUTION FÜR SCHLÜSSEL Für die Dauer des Leihvertrages wird dem Leihnehmer vom Leihgeber ein Schlüssel ausgehändigt. Der Leihnehmer verpflichtet sich, den Schlüssel bei Beendigung des Leihvertrages zurückzugeben.  Auf die Leistung einer Kaution für den übergebenen Schlüssel wird ausdrücklich verzichtet. Sollte der Schlüssel während der Vertragsdauer in Verlust geraten, verpflichtet sich der Leihnehmer, auf seine Kosten einen neuen, der bestehenden Sperranlage entsprechenden, Schlüssel von einem befugten Gewerbetreibenden herstellen zu lassen.  5. INSTANDHALTUNG, ERHALTUNG, VERÄNDERUNGEN  Der Leihgegenstand ist vom Leihnehmer pfleglich und unter größtmöglicher Schonung der Substanz zu behandeln.  Der Leihnehmer hat den Leihgegenstand zu warten, instand zu halten, instand zu setzen und, sofern die Instandsetzung nicht mit wirtschaftlich vernünftigen Mitteln möglich ist, durch gleichwertige zu ersetzen.  Ernste Schäden der Amtstafel hat der Leihnehmer dem Leihgeber bei sonstigem Schadenersatz unverzüglich anzuzeigen.  Vom Leihnehmer gewünschte Veränderungen bzw. Verbesserungen des Leihgegenstandes bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Leihgebers.   6. VERMIETUNG, WEITERGABE Dem Leihnehmer ist es ohne ausdrückliche Zustimmung des Leihgebers nicht gestattet, den Leihgegenstand zu vermieten oder auf eine sonstige, wie immer geartete Weise, entgeltlich oder unentgeltlich, ganz oder teilweise Dritten zum Gebrauch zu überlassen.   7. VORZEITIGE AUFLÖSUNG DES VERTRAGES  Ungeachtet der im Punkt 2. festgelegten Vertragsdauer hat der Leihgeber das Recht, das Leihverhältnis unverzüglich für aufgelöst zu erklären und vom Leihnehmer die Zurückstellung des Leihobjektes zu fordern, insbesondere wenn:  der Leihnehmer diskriminierende und/oder politische Aushänge veröffentlicht und der Leihgeber erfolglos mittels eingeschriebenen Briefes die Unterlassung begehrt hat.   
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 8. VERÄUSSERUNG DES LEIHOBJEKTS  Sollte das Leihobjekt an einen Rechtsnachfolger des Leihgebers veräußert werden, so wird hiermit eine automatische volle Vertragsübernahme vereinbart, das bedeutet, dass der Rechtsnachfolger in sämtliche Rechte und Pflichten dieses Leihvertrags leihgeberseitig eintritt. Der Leihgeber ist verpflichtet, seinem Rechtsnachfolger den gegenständlichen Leihvertrag zur Kenntnis zu bringen und bei sonstigem Schadenersatz alle Rechte und Pflichten, wie insbesondere die Vereinbarungen über die Vertragsdauer an diesen zu übertragen.   9. HAFTUNG Soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt, haftet der Leihnehmer dem Leihgeber gegenüber für alle schuldhaft verursachten Schäden, die diesem durch ihn selbst oder sonst in seiner Einflusssphäre stehende Dritte entstehen.  Der Leihgeber haftet dem Leihnehmer gegenüber, soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt, ebenso für alle schuldhaft verursachten Schäden, die diesem durch ihn selbst oder in seiner Einflusssphäre stehende Dritte entstehen.  10. KOSTEN UND GEBÜHREN  Für Zwecke der Gebührenbemessung wird festgestellt, dass die Gebrauchsüberlassung unentgeltlich erfolgt.   11. SONSTIGE BESTIMMUNGEN  a. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.  b. Solange dem Leihgeber keine andere Zustelladresse des Leihnehmers schriftlich zur Kenntnis gebracht wurde, erfolgen Zustellungen aller Art an seine in diesem Vertrag genannte Geschäftsanschrift mit der Wirkung, dass sie dem Leihnehmer als zugekommen gelten.  c. Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Leihvertrag ist das Bezirksgericht des Standortes des Leihobjektes zuständig.  d. Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, wovon je eine für die beiden Vertragspartner bestimmt ist.   Beschlossen in der Gemeinderatssitzung vom 16.05.2018 und vom 19.09.2018 gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung 1973. Pressbaum, 20.09.2018 
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 …………………………………………..   …………………………………….. Bürgermeister       Verein xx            .………………………………………….    Stadtrat              ………………………………………..    ……………………………………. Gemeinderat       Gemeinderat  Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, GR Markus Naber BA MA MSc, GR Franz Kerschbaum, GR Günter Fahrner, GR Thomas Tweraser, GR DI Verena Nekham,   Zu Top 4 - Verbesserung der Gemeindegebäudebündelgesamtversicherung 1391/001071-2 bei der Uniqa im Hinblick auf Deckungserweiterung bei Feuer  Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck/Mag. Hager) StR DI Wiesböck informiert die Sitzungsteilnehmerinnen, dass der Herr Bürgermeister im Rahmen einer ausführlichen Versicherungsdeckungsbesprechung mit unserem Versicherungsmakler Hr. Dr. Toifl, Ende 2017, hinterfragt hat, inwieweit die, am Wirtschaftshof garagierten, Fahrzeuge des Wirtschaftshofes gegen Feuer versichert sind. Die Anfragebeantwortung des Hr. Dr. Toifl brachte das Ergebnis, wonach im bestehenden Vertrag bei der Uniqa mit der Polizze: 1391/001071-2 die Fahrzeuge (inklusive FF-KFZ) mit einer Erstrisikosumme von € 100.000,- gegen Feuer bereits mitversichert sind. Laut Angebotseinholung des Hr. Dr. Toifl würden jede weitere € 100.000,- zusätzliche Versicherungssumme zu einer Prämienerhöhung von € 151,65 pro Jahr beim Billigstbieter, der Uniqa, führen. Eine Neuwertschätzung durch den Herrn Wirtschaftshofdirektor Hebenstreit führte aber zu 
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einem geschätzten Gesamtwert aller WH-KFZ von zirka € 950.000,-. Die Erstrisikosumme ist jene Summe, die im Schadenfall maximal bezahlt wird, ohne Rücksicht auf den Gesamtwert der versicherten Güter. Versichert werden sollte der maximal denkbare Schaden, der auf Grund einer einzigen Ursache (Feuer) eintreten kann. Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 21. August 2018 vorberatend mit diesem Thema auseinandergesetzt und die einstimmige Empfehlung abgegeben, wonach gemäß dem Angebot der Firma Uniqa die Versicherungssumme auf € 400.000,- erhöht werden soll.  Bedeckung: VA 2018: HH-St.:  1/820000-670000 WH Versicherungen StR DI Wiesböck stellt den Antrag: Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge den Beschluss fassen, dass gemäß dem vorliegenden Angebot des Billigstbieters Uniqa vom 8. Mai 2018 die Erstrisikosumme für die Feuerversicherung der KFZ des Wirtschaftshofes um € 300.000,- auf neu: € 400.000,- zum nächst möglichen Termin im Rahmen unserer Polizze bei der Uniqa mit der Polizzen-Nummer: 1391/001071-2 erhöht wird. Die jährlichen Mehrkosten von € 454,95 pro Jahr sind im VA 2018 budgetiert.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 5 – Sondernutzungsvertrag – Jambor – Lastbergstrasse 5 Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Gruber/Mag. Wallner)  Herr Rene Jambor und Frau Sylvia Jambor sind bücherliche Eigentümer der Liegenschaft Gst. Nr. 198/106, EZ. 1537, KG 01905 (Preßbaum) mit der Adresse Lastbergstraße 5, 3021 Pressbaum. Bereits vor Vertragsabschluss wurde auf dem gegenständlichen Grundstück eine Garage errichtet, welche die Grundstücksgrenze überragt und auf der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche (Grundstücksnummer 198/87, EZ.1704, KG 01905 Pressbaum), ein Flächenausmaß von ca. 2,7m² beansprucht. Es handelt sich um eine Verkehrsfläche der Stadtgemeinde Pressbaum. Um zu vermeiden, dass der betroffene Grundstücksteil ersessen wird und dann nicht mehr als öffentliches Gut zur Verfügung steht, soll ein Sondernutzungsvertrag zwischen Herrn Rene Jambor und Frau Sylvia Jambor und der Stadtgemeinde Pressbaum aufgesetzt werden.  Sondernutzungsvertrag gemäß § 1a NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973    abgeschlossen zwischen 
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 der Stadtgemeinde Pressbaum, vertreten durch Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner, Hauptstraße 58, 3021 Pressbaum, im Folgenden kurz „Stadtgemeinde Pressbaum“ genannt    und  Rene Jambor und Sylvia Jambor, Lastbergstraße 5, 3021 Pressbaum, im Folgenden kurz „Nutzungsberechtigte“ genannt  wie folgt:   1. Präambel   Herr Rene Jambor und Sylvia Jambor sind bücherliche Eigentümer der Liegenschaft Gst. Nr. 198/106, EZ 1537, KG 01905 (Preßbaum) mit der Adresse Lastbergstraße 5, 3021 Pressbaum.    Bereits vor Vertragsabschluss wurde auf dem gegenständlichen Grundstück eine Garage errichtet, welche die Grundstücksgrenze überragt und auf der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, (Grundstücksnummer 198/87, EZ 1704, KG 01905 Pressbaum), ein Flächenausmaß von ca. 2,7m² beansprucht.  Es handelt sich um eine Verkehrsfläche der Stadtgemeinde Pressbaum. Diese Verkehrsfläche wird im Folgenden kurz als „S t r a ß e “ bezeichnet.    Gegenstand dieses Vertrages ist die Zustimmung der Stadtgemeinde Pressbaum zu dem über den Gemeingebrauch hinausgehenden Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund (Sondernutzung) gemäß § 1a NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973, dh. die Zustimmung zur bereits bestehenden Garage auf öffentlicher Verkehrsfläche.  2. Zustimmung  Die Stadtgemeinde Pressbaum erteilt hiermit die Zustimmung, dass die Nutzungsberechtigten die in der Anlage 1 planlich dargestellte, bereits errichtete Garage befristet belassen darf.  Die Zustimmung zum Gebrauch des öffentlichen Gemeindegrundes gilt nur für die der planlichen Darstellung gemäß Anlage 1 entsprechenden Ausführung. Jede Änderung bedarf einer neuerlichen Zustimmung der Stadtgemeinde Pressbaum. Die Anlage 1 bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages.   Die Zustimmung wird unter den im Punkt 3. geregelten Bedingungen und Auflagen erteilt.    3. Auflagen und Bedingungen  3.1. Die Zustimmung wird erst wirksam, wenn sämtliche nach sonstigen Rechtsvorschriften erforderlichen Bewilligungen und Genehmigungen, insbesondere allfällige nach der StVO erforderliche Genehmigungen, rechtskräftig erteilt sind.  3.2. Der Nutzungsberechtigte hat die Garage so zu erhalten und zu betreuen, dass hierdurch weder der Bestand der Straße und der dazugehörenden Anlagen noch der Verkehr auf der Straße beeinträchtigt wird. Er hat diesbezüglichen Anordnungen der Stadtgemeinde Pressbaum unverzüglich Folge zu leisten.  3.3. Die Ausführung der Bauarbeiten und die Erhaltungsarbeiten haben durch befugte Gewerbetreibende zu erfolgen. 
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 3.4. Vorhandene Grenzsteine sind im Einvernehmen mit der Stadtgemeinde Pressbaum in einem Katasterplan festzulegen. Müssen Grenzsteine im Zuge von Arbeiten entfernt werden, so muss die Wiederherstellung durch einen Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen auf Kosten des Nutzungsberechtigten durchgeführt werden.  3.5. Sind Arbeiten jedweder Art in oder an der Straße und den dazugehörigen Anlagen notwendig, dürfen diese nur nach vorheriger Zustimmung und im Einvernehmen mit der Stadtgemeinde Pressbaum durchgeführt werden. Bei augenscheinlich mangelhafter Ausführung von Arbeiten in oder an der Straße oder den dazugehörigen Anlagen ist die Straßenverwaltung berechtigt, vom Nutzungsberechtigten eine gemeinsame Begehung zur Feststellung der Mängel und unverzüglich Abhilfe zu verlangen. Kommt die gemeinsame Begehung aus Gründen, die vom Nutzungsberechtigten zu vertreten sind, nicht zustande, so kann die Stadtgemeinde Pressbaum ohne vorherige Anhörung des Nutzungsberechtigten die Mängel feststellen und Abhilfe verlangen. Beseitigt der Nutzungsberechtigte nicht innerhalb angemessener Frist die von der Stadtgemeinde Pressbaum aufgezeigten Mängel, so ist die Stadtgemeinde Pressbaum berechtigt, auf Kosten des Nutzungsberechtigten eine Bauaufsicht mit Anordnungsbefugnis zu bestellen. Die Stadtgemeinde Pressbaum ist weiters berechtigt, auf Kosten der Nutzungsberechtigten die erforderlichen Ersatzmaßnahmen durchführen zu lassen. Bei Gefahr in Verzug ist die Stadtgemeinde Pressbaum auch ohne vorherige Information des Nutzungsberechtigten berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Nutzungsberechtigten durchführen zu lassen.  4. Vertragsdauer  4.1. Der Vertrag tritt mit Unterfertigung durch beide Vertragsparteien in Kraft.  4.2. Die Zustimmung wird befristet für den Zeitraum bis 2037 und auf jederzeitigen Widerruf durch die Stadtgemeinde Pressbaum erteilt.  4.3. Die Stadtgemeinde Pressbaum ist zum Widerruf der Zustimmung insbesondere berechtigt, wenn  a) die in diesem Vertrag festgelegten Auflagen trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist nicht eingehalten werden und dadurch die Benutzbarkeit der Straße beeinträchtigt oder die Sicherheit des Verkehrs gefährdet werden kann, b) die für die Garage erforderlichen Bewilligungen oder Genehmigungen widerrufen werden oder ihre Wirksamkeit verlieren, c) die für die Zustimmung nach dem NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, insbesondere die Benutzbarkeit der Straße beeinträchtigt wird.  4.4. Nach Widerruf der Zustimmung und bei Beendigung des Vertrages hat der Nutzungsberechtigte die an der Straße errichtete Anlage binnen 3 Monaten auf seine Kosten zu entfernen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.   5.  Benutzungsentgelt  Das Benutzungsentgelt beträgt € 95.-- (Euro fünfundneunzig) jährlich.  Dieser Betrag ist bis längstens 15. Jänner eines jeden Jahres an die Stadtgemeinde Pressbaum Raiffeisenbank Wienerwald BIC: RLNWATWWPRB, IBAN: AT60 3266 7002 0000 0356 zu bezahlen 
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Es wird Wertbeständigkeit des Entgeltes nach dem vom Österreichischen Statistischen Zentralamt monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015 oder dem an seine Stelle tretenden Index vereinbart. Ausgangsbasis ist die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zuletzt verlautbarte Indexzahl. Schwankungen der Indexzahlen nach oben oder unten bis 5 % bleiben unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist bei jedem Überschreiten nach oben oder nach unten neu zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die Grundlage sowohl für die Neufestsetzung des Entgeltes als auch für die Berechnung des neuen 5% Spielraumes zu bilden hat. Für den Fall der Nichtveröffentlichung des Verbraucherpreisindexes 2015 ist ein amtlich verlautbarter Nachfolgeindex, in Ermangelung dessen ein möglichst ähnlicher Index heranzuziehen.   6. Rechtsnachfolge  6.1. Dieser Vertrag geht nicht auf Rechtsnachfolger im Eigentum der oben in Punkt 1 beschriebenen Liegenschaft über.   6.2. Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, einen allfälligen Rechtsnachfolger nachweislich über diesen Vertrag in Kenntnis zu setzen.   7. Schlussbestimmungen  7.1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  7.2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.  7.3. Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, von denen jeder Vertragsteil eine Ausfertigung erhält.  7.4. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Gerichtsstand des für die Stadtgemeinde Pressbaum örtlich und sachlich zuständigen Gerichts vereinbart.  7.5. Die Vertragserrichtung erfolgt durch die Stadtgemeinde Pressbaum, dem Nutzungsberechtigten werden keine Vertragserrichtungskosten verrechnet. Die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Beratung und Vertretung trägt jeder Vertragsteil selbst. Allfällige sonstige mit der Errichtung und Durchführung dieses Vertrages verbundenen Kosten, Steuern und Gebühren trägt der Nutzungsberechtigte. Der Nutzungsberechtigte hält die Stadtgemeinde Pressbaum diesbezüglich schad- und klaglos. Die Vertragsparteien gehen übereinstimmend davon aus, dass dieser Vertrag keinen gebührenpflichtigen Bestandvertrag darstellt.   Positive Empfehlung des Bauuschusses liegt vor.  Vzbgm. Gruber stellt den  Antrag: 
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Der Gemeinderat möge die Anfertigung des Sondernutzungsvertrages entsprechend der obigen Ausführung für die Nutzung des öffentlichen Gutes (Gst.Nr. 198/87, EZ 1704, KG 01905 Pressbaum) für eine Garagenüberbauung auf der Liegenschaft in der Lastbergstraße 5, zwischen Rene und Sylvia Jambor und der Stadtgemeinde Pressbaum beschließen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: GR Dr. Peter Großkopf  Zu Top 6 – Grundabtretung – Karriegelstrasse 11 Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Gruber/Mag. Wallner) Betrifft: Grundabtretung Hiegetsberger, Karriegelstraße 11, Grundstück 463/1, EZ. 953, KG 01905 (Preßbaum) Gemäß Teilungsplan Teilungsplan GZ. 6663/18 vom 06.06.2018 der Vermessung Koller ZT GmbH, Hauptplatz 11/19, A-3002 Purkersdorf werden die nachstehenden Teilstücke KOSTENLOS sowie LASTEN- u. BESTANDSFREI in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum abgetreten:  Das Teilstück 4 des Grundstücks 463/1, EZ. 953, KG 01905 (Preßbaum) wird dem Öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Pressbaum (Gst. 89/107, EZ. 1704, KG 01905) zugewiesen. Das Gesamtausmaß der Grundabtretung beträgt 9m² Der o.a. Teilungsplan wurde von SV Arch. DI Pluharz positiv begutachtet. Die Abtretung stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes ein.  Vzbgm. Gruber stellt daher den  Antrag:  Der Gemeinderat möge die gegenständliche, kostenlose sowie lasten- und bestandsfreie Grundabtretung des Teilstück 4 des Grundstücks 463/1, EZ. 953, KG 01905 Pressbaum im Ausmaß von 9m², in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum gemäß dem Teilungsplan        GZ. 6663/18 vom 06.06.2018 der Vermessung Koller ZT GmbH, Hauptplatz 11/19, A-3002 Purkersdorf beschließen.  
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Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 7 - Öffnungszeiten des Gemeindespielplatzes –  Abgesetzt und wird in einer der nächsten Sitzungen behandelt !!   Zu Top 8 - Vertrag – Netzzugang Strom Rek Hauptstraße 53 Netz Niederösterreich GmbH / Naturkraft Energievertriebs GmbH  Sachverhalt (StR DI Brandstetter / W. Dibl) Im Zuge des Umbaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung werden bisherige nicht verzählerte Verbräuche nunmehr per Zähler abgerechnet. Im Bereich der Rek. Hauptstraße nächst ONR 53 ist folglich ein neues Zählwerk eingerichtet worden. Vertragspartner ist die Netz NÖ GmbH, Energielieferant derzeit ist die Naturkraft Energievertriebs GmbH.  UStR DI Brandstetter stellt den  Antrag: Der GR möge den Netzzugang-Vertrag-Strom nächst Rek. Hauptstraße ONr 53 zur Verzählerung des Verbrauches der Straßenbeleuchtung mit der Netz Niederösterreich GmbH beschließen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  zu Top 9 – Kosten für mehr Leistungen (zusätzliche Beauftragung) Firma EWW Sachverhalt (StR DI Brandstetter / W. Dibl) Auf Grund der Bestandsaufnahme der gegenständlichen Anlage und des aktuellen Baufortschrittes ergeben sich einige Mehrkostenforderungen. Diesbezügliche Angebote, geprüft durch die Firma LUX, liegen vor.  Bezüglich der angestrebten Projektsumme (€ 2,4 Mio.) ergibt sich folglich eine geringfügige Überschreitung von ca. € 60.000,-- die sich durch Unvorhergesehenes begründet. Unvorhergesehen deshalb, da mit den jüngst begonnenen Grabungsarbeiten der wahre Istzustand der Leitungen zu Tage kam und leider 
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festgestellt wurde, dass die bestehenden Leitungen bei weiten nicht dem heutigen Sicherheitsstandard entsprechen. Eine Nichtdurchführung einer ordnungsgemäßen Instandsetzung wäre folglich grob fahrlässig und könnte des Weiteren auch nicht positiv attestiert werden (Anlagenbuch, Elektro-Sicherheitsprotokoll, etc.). Aufteilung der Kosten für mehr Leistungen (zusätzliche Beauftragungen) wie folgt, jeweils inkl.Ust.: MKF 14 Masttüren Hauptstraße      €   4.476,78 MKF 15 Systemsteckdosen Maste      €   3.165,22 MKF 16 Neu_Situierung Zählerverteiler     € 47.570,21 MKF 17 Kabelfehler Hauptstraße      € 12.829,55 MKF 18 Kabelfehlersuche Hochspannungsmessung   €   2.848,46 MKF 19 Tiefbau-Verteilersockel gerade richten    €   4.000,50 MKF 20 Tiefbau-Herstellung Anlagenerder Verteiler   € 16.917,60 MKF 21 Tiefbau-Massenmehrung Austausch defekter Kabel  € 38.820,39 MKF  Gesamtsumme              € 130.628,71 Die Finanzierung / Bedeckung ist durch 5/612-050 und 2/851+850 Mehreinnahmen Kanal-Anschlussgebühren (mit max. € 53.500) gegeben. UStR DI Brandstetter stellt den  Antrag: Der GR möge die Kosten für mehr Leistungen (zusätzliche Beauftragung) der Firma EWW gemäß Angeboten in der Gesamtsumme von € 130.628,71 beschließen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: GR Dr. Peter Großkopf,   Top 10 -  Benutzung von Gemeindestraßen- Zustimmungserklärung Sachverhalt (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/Mag. Schindlecker) Bestimmte landwirtschaftliche Fahrzeuge (z.B. Mähdrescher, Vollernter, etc.) bedürfen ab einer bestimmten Breite, Höhe oder Länge sowie ab einem bestimmten Gesamtgewicht einer Bewilligung des Landeshauptmannes (sog. eingeschränkte Zulassung gemäß § 39 des Kraftfahrgesetzes 1967). Gemäß § 40 Abs. 3 KFG hat über einen Antrag auf eingeschränkte Zulassung der Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug verwendet werden soll, nach Anhörung der Straßenverwaltungen, denen die Erhaltung der in Betracht kommenden Straßenzüge obliegt, zu entscheiden. 
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Den Gemeinden als Erhalter der Gemeindestraßen kommt in einem solchen Verfahren zwar keine Parteistellung zu, sie sind aber vor Erteilung einer eingeschränkten Zulassung anzuhören, d.h. sie können dazu eine Stellungnahme abgeben. Nachdem seitens des Amtes der NÖ Landesregierung, Abteilung Sondertransporte, mehr als 500 eingeschränkte Zulassungen pro Jahr für landwirtschaftliche Fahrzeuge erteilt werden und diese binnen mehrerer Tage bearbeitet werden, ist eine Anhörung jeder einzelnen Gemeinde praktisch nicht durchführbar. Aus diesem Grund ist in den jeweiligen Bewilligungsbescheiden eine Auflage enthalten, wonach, wenn andere als Bundes- und Landesstraßen, wie z.B. Gemeindestraßen, befahren werden, vor Antritt der Fahrt für die jeweilige Route unter Vorlage des Genehmigungsbescheides die schriftliche Zustimmung des Straßenerhalters (bei Gemeindestraßen also der Gemeinde) eingeholt werden muss. Dies bedeutet jedoch für die betroffenen Landwirte und die betroffenen Gemeinden einen erheblichen Verwaltungsaufwand, da diese Zustimmung für jede einzelne Fahrt einzuholen ist. Um dieses Problem zu lösen, wurde in Zusammenarbeit von Land NÖ, den Gemeindevertreterverbänden und der NÖ Landwirtschaftskammer eine Zustimmungserklärung entworfen (siehe Beilage ./1).  Wird diese pauschale Zustimmungserklärung im Gemeinderat beschlossen, muss die Stadtgemeinde Pressbaum nicht in jedem Einzelfall eine Zustimmung zur Benützung der Gemeindestraßen erteilen. Bereits aufgrund des Genehmigungsbescheides hat sich der Antragsteller zu vergewissern, dass die gesamte Transportroute für die Durchführung der Fahrt bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen tatsächlich geeignet ist (Engstellen, Baustellenbereiche etc.) und gefahrlos befahren werden kann und dass die erforderliche Durchfahrtshöhe, Durchfahrtsbreite und die erforderlichen Kurvenradien entlang der gesamten Route gegeben sind. Auch alle Verkehrszeichen und Verkehrsbeschränkungen sind einzuhalten. Sämtliche im Bewilligungsbescheid erteilten Auflagen (z.B. Rundumleuchte, Höchstgeschwindigkeiten, Begleitfahrzeuge etc.) sind einzuhalten. Weiters sind Beschädigungen bzw. Verunreinigungen an der Straße, an Verkehrszeichen und straßenbaulichen Anlagen aufgrund allgemeiner Schadenersatzregelungen vom Verursacher zu beheben bzw. zu entfernen.  Mit der vorliegenden pauschalen Zustimmungserklärung kann eine wesentliche  Verwaltungsvereinfachung sowohl für betroffene Landwirte als auch für die Stadtgemeinde Pressbaum bewirkt werden. StR DI Brandstetter stellt daher den Antrag: 



Gemeinderatssitzung am 19.09.2018 – öffentlicher Teil 

23   

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge die Erlaubnis zur Benützung sämtlicher im Gemeindegebiet gelegener Gemeindestraßen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und damit verbundenen Geräten erteilen, welche über eine eingeschränkte Zulassung durch Bescheid des Landeshauptmannes von Niederösterreich gemäß § 39 Kraftfahrzeuggesetz 1967 verfügen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: Vzbgm. Alfred Gruber,    Zu Top 11 – Reparatur Pritsche Wirtschaftshof Sachverhalt (vorbereitet von GR Mag. Jedlaucnik/A.Hajek) Am 21.08.2018 war unser Mitarbeiter des Wirtschaftshofes, Hr. Hinterberger, am Bartberg/Grenzgasse unterwegs, um die Mistkübel auszuliefern. Er hat das Auto dazu auf der Straße abgestellt. Die Bremsen des Autos lösten sich und die Pritsche rollte rückwärts in zwei Gartenzäune der angrenzenden Liegenschaften. Personenschaden ist nicht entstanden. Die Schäden bei den privaten Liegenschaften wurden der Versicherung der Stadtgemeinde Pressbaum gemeldet und werden von dieser übernommen. Der Schaden am Auto WU755AR ist nicht versichert und daher von der Stadtgemeinde Pressbaum direkt zu beauftragen und zu begleichen. Es liegen 3 Kostenvoranschläge vor: Fa. Figl   Euro 6.739,33 incl. Ust  zuzüglich Zerlegungskosten-Vorbereitungsarbeiten ca. 1.300 Euro   Gesamtkosten ca. Euro 8.000 incl. Ust Fa. Car Rep    Euro 15.006,74 incl. Ust Fa. Porsche-Liesing Euro 16.103,97 incl. Ust Die Fa. Figl kann den Aufbau durch ein gebrauchtes Ersatzteil ersetzen und ist daher der günstigste Anbieter. 
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Da die Pritsche für den laufenden Betrieb benötigt wird, wurde die Reparatur nach Rücksprache mit Stadtamtsdir. Hajek bereits bei der Fa. Figl beauftragt. Eine Leihpritsche wurde kostenlos durch die Fa. Figl zur Verfügung gestellt. Die Bedeckung auf dem richtigen Konto Instandhaltung Fahrzeuge ist dafür nicht mehr gegeben und daher sind die Kosten von dem Konto 1/820-010 Gebäude (Heizung Wirtschaftshof budgetiert – kann 2018 nicht errichtet werden, da ASZ Frauenwart sich verzögert) GR Mag. Jedlaucnik stellt den Antrag: Der Gemeinderat möge gem. § 38 NÖ GO 1973 die Reparatur der Pritsche WU755AR nachträglich beschließen. Auftragsvergabe an Fa. Figl als Best- und Billigstbieter mit Euro 8.000 incl. Ust. Weiters beschließt der Gemeinderat die außerplanmäßige Bedeckung vom Konto 1/820-010 Gebäude. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Zu Top 12 – VS Pressbaum – EDV Betreuung Sachverhalt (vorbreitet von StR Heise/M. Riedinger) Es handelt sich um die lfd. EDV-Betreuung an der VS Pressbaum. Dazu liegen zwei Angebote vor. Das Bestbieterangebot ist von Hrn. DI Christof mit einer jährlichen Gesamtbruttosumme von € 5.472,00. Hr. DI Christof betreut bereits seit 17 Jahren die VS auf dem EDV-Sektor, sehr zur Zufriedenheit der Stadtgemeinde Pressbaum. Dazu liegt bereits eine einstimmige Ausschussempfehlung des Ausschusses für Schulen/KIGA´s/Bildung vor. Da dazu nur ein GR-Beschluss für das Haushaltsjahr 2018 vorliegt, ist eine Beschlussfassung ab dem Haushaltsjahr 2019 notwendig. 
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Eine Bedeckung ist unter HHSt 1/211000-728050 gegeben. StR Heise stellt den Antrag: Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, Hrn. DI Christof für weitere 60 Monate (2019-2023) mit der EDV-Betreuung an der VS Pressbaum mit einer jährlichen Gesamtbruttosumme von € 5.472,00 zu beauftragen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: GR Dr. Peter Großkopf, GR Günter Fahrner, StR Irene Heise,   zu Top  13 -  KIGA-Plätze im Sacre Coeur  Sachverhalt (vorbereitet StR Heise/R.Berger/Ch.Müller) Da heuer zu wenig Kindergartenplätze vorhanden sind, hat die Stadtgemeinde Pressbaum 10 Plätze im Kindergarten des Sacré Coeurs Pressbaum angemietet. Die Erzdiözese Wien und die Stadtgemeinde Pressbaum (BGM u. StR I. Heise) haben eine mündliche Vereinbarung geschlossen, dass pro Jahr maximal zehn Kindergartenkinder den KIGA im Sacre Coeur besuchen können. Es handelt sich dabei um eine interimistische Lösung. Betroffen davon sind jene Kindergartenkinder auf der Warteliste.  Dazu übernimmt die Stadtgemeinde Pressbaum die Kosten für die Einschreibgebühr € 50,00 pro Kind, sowie die Kosten für ein Platzfreihalten von € 150,00 monatlich pro Kind und die Mehrkosten des Landeskindergartens Pressbaum.  
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Kosten Kindergarten Sacré Coeur: 
Kosten Nö Landeskindergarten Pressbaum:                 Stadträtin Heise stellt folgenden Antrag: 
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Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge folgenden Beschluss fassen: Die Stadtgemeinde Pressbaum bezahlt an das Sacré Coeur die Gesamtsumme und ebenso die Essenskosten an den Anbieter. Die Eltern bezahlen mit Vorschreibung an die Stadtgemeinde Pressbaum eine eventuell in Anspruch genommene Nachmittagsbetreuung inkl. Bastelbeitrag ect. Die Kinder im Sacre Coeur werden genauso abgerechnet, wie im Landeskindergarten Pressbaum.  Aktuell sind davon sieben Kinder betroffen. Dabei soll eine Auslastung von zehn Kindern im Sacre Coeur Pressbaum bevorzugt angestrebt werden, um dadurch keine Platzfreihaltekosten leisten zu müssen. Die Einschreibgebühren in der Höhe von € 50,-- pro Kind sowie die Platzhaltegebühr in der Höhe von € 150,-- pro reserviertem Kindergartenplatz werden ebenfalls von der Stadtgemeinde Pressbaum übernommen. Es handelt sich dabei um eine Regelung bis auf Widerruf!  Eine Bedeckung für 2018 ist lt. StR Irene Heise unter der HHSt 1/240000-750000 gegeben.  Für 2019 ist eine entsprechende Budgetierung vorzunehmen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: GR Philip Renner, StR Irene Heise, Vzbgm. Alfred Gruber, StR Ann-Leena Krischel bakk.phil., Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner,   Zu Top 14 – MTB – Wienerwald  Sachverhalt (vorbereitet von StR Kalchhauser/E.Stattin) Der Wienerwald Tourismus startet das Projekt Mountainbike (MTB) im Wienerwald NEU. Den beteiligten Gemeinden wurde das Projekt vorgestellt und auch im StR am 10.09.2018 hat GF Vielhaber das Projekt erörtert.  Die Verträge mit den privaten Grundeigentümern wie zB ÖBF laufen aus und müssen neu abgeschlossen werden.  Das Land Niederösterreich zeigt sich großzügig mit einer Versicherungsvariante, einem Mustervertrag und einheitlicher Beschilderung. Der Wienerwaldtourismus haftet hierbei für alles und kümmert sich mit den Grundstückseigentümern um das frei halten der MTB-Strecken.  Derzeitige jährliche Zahlung an Wienerwald-Tourismus Euro 2.391,61. Davon ist ein Teil von Euro 1.162,-- für MTB – welche durch neue Kosten von Euro 3.715 zuzüglich 
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Ust = Euro 4.458 ersetzt werden. Der restliche Betrag bleibt weiterhin gleich und ist jährlich zu entrichten. Jährliche Kosten erhöhen sich mit Steigerung der Einwohneranzahl (20 Cent pro Einwohner derzeit) Gesamtkosten somit ab 2019 = Euro 5.687,61 incl. Ust und weitere Steigerungen pro Einwohner. Neues Kartenmaterial und neue Verträge mit den Grundeigentümern sollen gemacht werden. Es wird vom Land NÖ die Verbesserung des Streckennetzes unterstützt. Attraktives Streckennetz soll geschaffen werden. Die Haftung wird von Wienerwald-Tourismus übernommen sowie neue Vermessung, Instandhaltung  Rund 200.000 Euro jährliche Kosten für den Wienerwald Tourismus – Aufteilung auf 50.000 Gemeinde Wien, die restlichen 150.000 Euro sollen auf die ca. 50 Gemeinden in NÖ aufgeteilt werden. Basisbeitrag 1.500 Euro zuzüglich 20 Cent pro Einwohner und 20 Euro pro Kilometer Eine illegale Befahrung soll mit dem attraktiven Streckennetz eingedämmt werden. Planung der MTB Strecke – keine vernünftige Strecke nach Klausen-Leopoldsdorf, Sieghartskirchen, es gibt keine Anbindung von öffentlichen Verkehr an die MTB Strecken, sollte verbessert werden. Es wird noch Termin für Verbesserungsvorschläge MTB Strecke Pressbaum geben. Befahren werden die Strecke vom Wienerwald-Tourismus und kleine Arbeiten können verrichtet werden. Um die Community anzusprechen wäre z.B. Bewerbung unter Bergfex sinnvoll. Der Wienerwald Tourismus ist im Wesentlichen für eine Bewerbung der Region als Gesamtes und Hilfestelle für touristische Betriebe zuständig, wie z.B. Veranstaltungskalender, Drucksorten, Wander- und Radkarten, auf Messen wird die Region beworben, Homepage, Beherbergungsbetriebe. Weiters soll die Kooperation mit Biosphärenpark ausgebaut werden. Beginn ab Anfang 2019  GR DI Hartlieb stellt den Gegenantrag: Der GR möge den Punkt zur weiteren Behandlung nochmals in den Ausschuss Kunst, Kultur, Tourismus, Ortsbild, Biosphärenpark verweisen. Entscheidung: Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 



Gemeinderatssitzung am 19.09.2018 – öffentlicher Teil 

29   

Dagegen:  StR Wolfgang Kalchhauser, StR Reinhard Scheibelreiter, StR Ann-Leena Krischel bakk.phil, GR Maria Auer, GR Günter Fahrner, GR Mag. Helfried Jedlaucnik, GR Ing. Jochen Pintar  Stimmenthaltung: UStR Michael Sigmund, GR Ing. Anton Strombach, GR Ing. Thomas Ded, GR Tanja Ehnert, GR Christine Leininger, GR Philip Renner,  Mehrheitlich angenommen StR Kalchhauser stellt den Antrag:  Die Stadtgemeinde Pressbaum möge sich an dem Projekt MTB Neu mit  € 3.715,-- netto beteiligen,  um die MTB Strecke rund um Pressbaum aufrecht zu erhalten und attraktiver zu gestalten. Dieser Antrag wurde nicht abgestimmt.   Wortmeldung: GR Martin Söldner, UStR DI Fritz Brandstetter, GR Thomas Tweraser, StR Wolfgang Kalchhauser, GR Roswitha Hejda, GR Dr. Peter Großkopf, GR Ing. Thomas Ded, GR DI Robert Hartlieb,   Zu Top 15 – Bericht über die Prüfung des Jahresabschluss 2017 PKomm Sachverhalt (vorbereitet von GR Söldner) Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Fa. PKomm liegt vor. GR Söldner berichtet zusammenfassend über die vorliegende Prüfung. Der gesamte Bericht lag zur Einsichtnahme in der Gemeinderatsmappe auf. Der Bericht ist dem Protokoll als Beilage angehängt und wurde dem GR zur Kenntnis gebracht.  Wortmeldung: GR Günter Fahrner, GR Dr. Peter Großkopf, GR Mag. Helfried Jedlaucnik  Zu Top 16 - Änderung der Vereinbarung zur Mitbenützung von Räumlichkeiten  Sachverhalt (vorbereitet Vzbgm. Wallner-Hofhansl/Mag. Schindlecker) Aufgrund geänderter Öffnungszeiten der Mutterberatung, war eine Anpassung der Vereinbarung zur Mitbenutzung von Räumlichkeiten erforderlich. 
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Folgender Vertrag liegt im Entwurf vor: Änderung der Vereinbarung zur Mitbenützung von Räumlichkeiten vom 31.01.2018 Die unterfertigenden Parteien Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH, Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten  als Nutzungsgeberin und Stadtgemeinde Pressbaum, Hauptstraße 58, 3021 Pressbaum  als Nutzungsnehmerin vereinbaren hiermit einvernehmlich  A. die Änderung des Punktes I. Z. 2 des am 31.01.2018 abgeschlossenen Vertrages wie folgt: Die Nutzungsgeberin vereinbart mit der Nutzungsnehmerin die Nutzung des Seminarraumes in Punkt I. 1) genannter Standortadresse Donnerstag von 13.30 bis 15.30 Uhr für die Mutterberatung (Dr. Scholz) 1x monatlich zu vorgeplanten Terminen (für das ganze Jahr) B. die Änderung des Punktes II. des am 31.01.2018 abgeschlossenen Vertrages wie folgt:  Das Nutzungsverhältnis beginnt am 01.08.2018 und kann von der Nutzungsgeberin jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Nutzungsnehmerin steht das Recht zu, diesen Vertrag jederzeit unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist ohne Angabe von Gründen aufzukündigen.  Beschlossen in der Gemeinderatssitzung am 19.09.2018. Pressbaum, 19.09.2018   ………………………………………………………  …………………………………………………… Bürgermeister     Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH 
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 ………………………………………………………   Stadtrat  ……………………………………………………..  ……………………………………………… Gemeinderat      Gemeinderat  Vzbgm Irene Wallner-Hofhansl stellt daher den Antrag: Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge den vorliegenden Vertrag „Änderung der Vereinbarung zur Mitbenutzung von Räumlichkeiten“ beschließen. Entscheidung: Dafür: Mehrheit des Gemeinderates Stimmenthaltungen: GR Jutta Polzer Mehrheitlich angenommen  Zu Top 17 – Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen Dringlichkeitsantrag des Herrn GR Markus Naber BA MA MSc – Subventionsansuchen des Verschönerungsvereins Pressbaum – Adventmarkt  Sachverhalt: (vorbereitet von GR Naber BA MA MSc, Thomas Hager) Mit Schreiben vom 3. Juli 2018 sucht der Verschönerungsverein Pressbaum um Subvention für den Adventmarkt in der Höhe der Hüttenabgabe von € 800,- wie folgt an: „… Der Beitrag von € 800,- an die Gemeinde für die Hütten am Kirchenplatz, den wir seit 2 Jahren entrichten müssen, macht es uns seit 2017 nicht mehr möglich, für 3,5 Tage Arbeit der vielen freiwilligen Mitarbeiter – trotz der Bewirtschaftung Kaffeehaus im Stadtsaal, sowie Maroniverkauf und Hütte am Kirchenplatz einen Überschuss für den Verein zu erzielen. Bei der letzten Vorstandssitzung am 26.04.2018 nach Präsentation des Ergebnisses vom Adventmarkt (Reinertrag € 80,-) war die Enttäuschung der Vorstandsmitglieder groß…“ Subvention 2017: € 0,-  
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Bedeckung: Kto. 1/061000-777000 Sonstige Subventionen GR Markus Naber BA MA MSc stellt den Antrag: Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge dem Verschönerungsverein Pressbaum zur Abhaltung des Adventmarktes eine Subvention in der Höhe von € 800,- gewähren! Entscheidung: Dafür: Mehrheit des Gemeinderates Stimmenthaltungen: GR Tanja Ehnert Mehrheitlich angenommen     
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zu Top 17a) – Dringlichkeitsantrag der Fraktion SPÖ – Waldfriedhof eine Ergänzung zum bestehenden Friedhof  

 Entscheidung: Dafür: Mehrheit des Gemeinderates Stimmenthaltung: GR Martin Söldner Mehrheitlich angenommen Wortmeldung: Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Stadtamtsdir. Andrea Hajek, GR DI Erik Kieseberg, StR Anna-Leena Krischel bakk.phil., GR Günter Fahrner, GR Roswitha Hejda, StR Reinhard Scheibelreiter,   
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 zu Top 18 - Berichte GR Leininger: Kleidertauschparty, Freitag 28.09.2018 Rathaus Pressbaum Bgm. Schmidl-Haberleitner: Hr.Schramek bedankt sich für die Subventionen 2018, Schreiben vom LR Schleritzko bzgl. Citymaut, Detailkarten vom Biosphärenpark, Pfarrbibliothek - Übernahme durch Gemeinde erwünscht, Geschwindigkeitsbeschränkung Gehsteigverbreiterung Richtung KIGA 2 erwünscht, Nachfrage durch Hrn. Cambruzzi bzgl. einer Volkshochschule Pressbaum – Behandlung wurde dem zuständigen Ausschuss übergeben Vzbgm. Irene Wallner-Hofhansl: Tut Gut Wandertag am Sonntag, 30.09.2018, Vorsorge Aktiv – Gesundheit für mich – Infoabend 15.10.2018 Rathaus, Vortrag - Wie schütze ich mein Kind vor Sucht am 10.10.2018 um 18:30 Uhr im Rathaus GR Martin Söldner: gesprengte Radarkästen – Gerichtsverhandlung erfolgte bereits, Ableistung von Sozialstunden bei der Stadtgemeinde Pressbaum wurde durch Bgm. Josef Schmidl – Haberleitner bei Gericht vorgeschlagen. GR Anton Strombach: Polizei – Schutzwegsicherung Pfalzauerstrasse /Ecke Hauptstrasse anstatt Ampel UStR Michael Sigmund: Klimafest 22.09.2018 Wolfsgraben, Sternenwanderung 21.10.2018, Sitzungskalender – Ausschüsse sollten nicht parallel stattfinden StR Wolfgang Kalchhauser: anrufe von Eltern der Mittelschule – feuchte Räume – Schimmelbildung! Abklärung durch Schulverwaltung – Pkomm  GR Franz Kerschbaum: Danke an die Mitarbeiter des WH - nach Starkregen Bankett gesäubert, 30.09.2018 Frühschoppen FF Rekawinkel GR Markus Naber BA MA MSc: Gratulation an die GR beim Karriegellauf,  55 . Karriegellauf am 07.09.2019 , Partnerstadt Ugljevik – Ausstellung Balkanart Rathaus, zu Beusch in Güssing – Frank Hoffmann zum 80. Geburtstag gratuliert – Veranstaltung mit Frank Hoffmann Schöne Bescherung heiteres und besinnliches zur Weihnachtszeit 09.12.2018 um 19 Uhr in der Villa Kunterbunt    Der Bürgermeister schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 20:00  Uhr.  V.g.g.     Der Bürgermeister:     Die Schriftführerin:   .......................................    …………………………………… Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)                      Evelyn Stattin       
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Die Protokollprüfer:    …………………………………..   ............................................ StR Irene Heise (ÖVP)    Vzbgm. Alfred Gruber (SPÖ)     .......................................................   ................................................ StR Wolfgang Kalchhauser (WIR)  StR Anna-Leena Krischel Bakk.phil. (FPÖ)   ......................................................      …………………………………………… GR Christine Leininger (GRÜNE)   GR Tanja Ehnert (NEOS)     
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